Leistungsverzeichnis           NaturErlebnisWald StadtwaldVergabe-Nr.: 204e-25


Forstlicher Wegebau

VERTRAGSBEDINGUNGEN 
Die Ausführung der Leistungen erfolgt auf Grundlage der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), VOB Teil C - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen. Diese, sowie alle fachbezogenen DIN-Normen werden Bestandteile des Vertrags. 

VORBEMERKUNGEN
Der Stadtwald Werl ist ca. 300 ha groß und befindet sich im Eigentum der Wallfahrtsstadt Werl. Seine Fläche erstreckt sich über die Gebiete der Kommunen Ense, Wickede (Ruhr) und Werl. Der Erhalt, die Aufwertung und Attraktivierung von Grünräumen ist aus vielerlei Hinsicht eine Aufgabe, die sich die drei Kommunen gemeinsam stellen wollen. 
Der Stadtwald Werl soll in den nächsten Jahren durch aufeinander abgestimmte gemeinsame Maßnahmen Zug um Zug weiter attraktiv gestaltet werden. Aufgrund seiner regionalen Bedeutung beabsichtigen die drei Kommunen daher in dem Kooperationsprojekt „NaturErlebnisWald Stadtwald Werl“ diese Aufgabe zusammen anzugehen. Gemeinsam ist es möglich, vielfältigere Ideen/ Maßnahmenbestandteile zu entwickeln, aufeinander abzustimmen und umzusetzen. 
Die Grundüberlegung besteht darin, dass in jeder Kommune ein zentraler und attraktiver Zugangspunkt zum Stadtwald geschaffen wird. Die geplanten Zugangspunkte können Anlage 1 - Lageplan entnommen werden. 
Der geplante Wegebau soll der Anbindung der Gemeinde Wickede an den Werler Stadtwald, insbesondere an das geplante Landschaftsbauwerk, einschl. Aussichtsturm aber auch der Erschließung der angrenzenden forstlichen Abteilungen dienen. Hierzu wird ein bislang kaum befestigter Forstweg genutzt.
Die Projektumsetzung erfolgt u.a. mit Unterstützung von Fördermitteln der LEADER-Region „Börde trifft Ruhr“. Bei der Projektumsetzung sind die entsprechenden Förderbedingungen zu berücksichtigen (Dokumentation der Umsetzung, Rechnungsstellung, Fristen). 

1. ANGABEN ZUR BAUSTELLE LAGE DER BAUSTELLE

LAGE DER BAUSTELLE:
Der auszubauende Wegebereich liegt in der südöstlichen Spitze des Werler Stadtwaldes, östlich des Baugebiets „Ziegenhude“/ Wickede  
Auftraggeber und Bauherr ist der Kommunalbetrieb Werl
Hedwig - Dransfeld - Straße 23 a 
D - 59457 Werl 
Ansprechpartner für diese Baustelle ist der Kommunalbetrieb Werl.

Gegenstand der nachfolgenden Leistungsbeschreibung sind forstliche Wegebauarbeiten im Rahmen des Gesamtprojektes - NaturErlebnisWald Stadtwald.

Vor Angebotsabgabe wird eine Ortsbesichtigung empfohlen! 

· ART UND LAGE DER GEPLANTEN BAULICHEN ANLAGEN:

Die Größe der zu überarbeitenden Gesamtfläche in zwei Teilflächen beträgt ca. 1800 m². Die Wege weisen wechselnde Gefälleverhältnisse zwischen 0 und ca. 6 % auf.

· FÜR DEN VERKEHR FREIZUHALTENDE FLÄCHEN:

Am südlichen Beginn des auszubauenden Weges befindet sich neben dem Baufeld eine unterirdische Gas- Verteilerstation. Diese ist grundsätzlich von parkenden Fahrzeugen oder anderen Ablagerungen freizuhalten. 
Beeinträchtigungen des Fuß-, und Radverkehrs im direkten Umfeld der Baustelle sind auf ein Mindestmaß zu beschränken.

· TRANSPORTEINRICHTUNGEN UND TRANSPORTWEGE:

Es wird vor Baubeginn der Arbeiten eine gemeinsame Begehung und Inaugenscheinnahme der angrenzenden öffentlichen Anlagen durchgeführt. 

· ÜBERLASSUNG VON ANSCHLÜSSEN FÜR WASSER, ENERGIE UND ABWASSER:

Anschlussmöglichkeiten für Strom und Wasser bestehen im Bereich des Baufeldes nicht. Diese sind durch den Auftragnehmer bereitzustellen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. Dieser Aufwand ist mit in die Einheitspreise einzurechnen. 

· BENUTZUNG ODER MITBENUTZUNG ÜBERLASSENEN FLÄCHEN UND RÄUME DES BAUHERRN: 

Lagerplatz für Material, Maschinen und sonstige Baustelleneinrichtung sind auf der Baustelle nur eingeschränkt vorhanden. Die Lage und Größe des Lagerplatzes ist mit der Bauleitung abzustimmen. 

BESONDERE UMWELTRECHTLICHE VORSCHRIFTEN: 

Das Betanken von Fahrzeugen und Maschinen ist so vorzunehmen, dass eine Boden- und Grundwasserverunreinigung auszuschließen ist. Sollten trotzdem Stoffe in den Boden gelangen, die eine Gefährdung darstellen, so ist der Bereich auf Kosten des AN umgehend großflächig auszukoffern und zu entsorgen. Der vorherige Zustand ist auf Kosten des AN wiederherzustellen.

· Zufahrt:

Die Zufahrt erfolgt grundsätzlich vom Waltringer Weg/Wickede sowie durch das ehemalige Campgelände des Werler Stadtwaldes/Wickeder Straße/Werl. Ein Ringverkehr (z.B. im Rahmen der der Anlieferung von Wegebaumaterial) ist nicht möglich.
Hinweis: Das anzuliefernde Wegebaumaterial kann aufgrund der Topographie sowie den örtlichen Verhältnissen nicht mit Sattelzügen bis zur Baustelle verbracht werden. Dieses ist auf einer angrenzenden Fläche im ehemaligen Campgelände auf z.B. Muldenkipper umzuladen und vor dort aus in den Wald zu verbringen. Der zusätzliche Aufwand ist mit in die Einheitspreise einzurechnen!  

· SCHUTZGEBIETE ODER SCHUTZZEITEN IM BEREICH DER BAUSTELLE - SCHUTZ VON PFLANZENBESTÄNDEN, VERKEHRSFLÄCHEN, BAUTEILEN, BAUWERKEN, GRENZSTEINEN, ETC. IM BEREICH DER BAUSTELLE:

Für alle vorhandenen privaten und öffentlichen Flächen einschließlich sämtlicher Zufahrtsflächen sind Vorkehrungen zum Schutz derselben durch den Auftragnehmer (AN) eigenverantwortlich zu treffen. Die Regulierung etwaiger Schäden, die durch die Benutzung des AN entstehen, obliegt dem AN. Eine gesonderte Vergütung für die unter diesem Punkt beschriebenen Auflagen erfolgt nicht. Auf den besonderen Schutz des vorhandenen Baum- und Strauchbestandes nach DIN 18 920 wird ausdrücklich hingewiesen. 

· IM BEREICH DER BAUSTELLE VORHANDENE ANLAGEN, INSBESONDERE ABWASSER-, UND VERSORGUNGSLEITUNGEN:

Dem AN können, wenn vorhanden, vor Beginn der Arbeiten nach seiner Aufforderung Angaben zu Grundleitungen bzw. Leitungspläne ausgehändigt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Leitungspläne über den Bestand keine verbindlichen Aussagen treffen können. Die Verpflichtung des AN Informationen und Planunterlagen über die vorhandenen Versorgungstrassen der einzelnen Versorgungsunternehmen einzuholen bleibt hiervon unberührt. Der Auftragnehmer (AN) hat sich ebenfalls durch - in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführte - Suchgräben, Aufschluss über die tatsächliche Lage des vorhandenen Leitungsnetzes zu verschaffen, sowie die entsprechenden behördlichen und bauaufsichtlichen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Auf die Berücksichtigung und Einhaltung der Schutzausweisungen für die Ausführung von Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen der jeweiligen Versorgungsunternehmen wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich hingewiesen. 

· KAMPFMITTEL:

Die Durchführung der Arbeiten hat mit der gebotenen Vorsicht zu erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Sofern der Verdacht auf Kampmittel aufkommt, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst über die Stadt Werl bzw. über die nächste Polizeidienststelle zu informieren. 

· GEMÄSS DER BAUSTELLENVERORDNUNG GETROFFENE MASSNAHMEN:

Generell sind Auflagen, Vorschriften und gesetzliche Bestimmungen durch den AN einzuhalten. Es ist ein verantwortlicher Bauführer schriftlich zu benennen, der die Einhaltung und Überwachung der baupolizeilichen Bestimmungen und die Unfallverhütungsvorschriften umsetzt. 


2. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

· ARBEITSABSCHNITTE, ARBEITSUNTERBRECHUNGEN UND ARBEITS-BESCHRÄNKUNGEN:

Beginn der Arbeiten: ab ca. 13. KW 
[bookmark: _GoBack]Beendigung der Arbeiten: bis Mitte Juni 2026 

Eventuelle Arbeitsunterbrechungen, bedingt durch Vernässung, Frost und andere, witterungsbedingte Ausfallzeiten, sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Eine Arbeitsunterbrechung ist noch am gleichen Tag der Bauleitung schriftlich (Fax/Mail) und telefonisch unter Angabe der Gründe anzuzeigen. 

· BESONDERE ERSCHWERNISSE WÄHREND DER AUSFÜHRUNG / BAUABSCHNITTE: 

Es sind keine besonderen Erschwernisse bekannt.


· BESONDERHEITEN DER REGELUNG UND SICHERUNG DES VERKEHRS:

Das Baufeld grenzt an einen anderen Forstweg, der intensiv von Erholungssuchenden genutzt wird. Hier sind Schilder mit entsprechenden Hinweisen auf die Baustelle sowie Absperrschranken vorzuhalten und in Absprache mit der Bauleitung aufzustellen. 

ART UND UMFANG DER VOM AUFTRAGGEBER VERLANGTEN EIGNUNGS- UND GÜTENACHWEISE: 

Auf Verlangen des AG hat der AN für Baustoffe Eignungs- und Gütenachweise zu erbringen. Besagte Nachweise haben eindeutig darüber Aufschluss zu geben, dass bei Verwendung bestehende Vorschriften und Anforderungen an Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Umweltverträglichkeit nicht berührt werden. Ebenso behält sich der AG vor, Baustoffe und Materialien durch den vom AN vorgelegte Muster in ausreichender Größe und Zahl vor der Verwendung bzw. in eingebautem Zustand zu prüfen. 

· ABRECHNUNG NACH BESTIMMTEN ZEICHNUNGEN ODER TABELLEN:

Abgerechnet werden in sich abgeschlossene Leistungen nach gemeinsamem Aufmaß mit dem AG, bzw. dessen Vertretung. Der Auftraggeber (AG) ist vom AN zum gemeinsamen Aufmaß schriftlich aufzufordern, Vorlaufzeit 7 Arbeitstage. Grundlage der Abrechnung ist das vom AN zu erbringende Urnivellement, dass mit den Einheitspreisen abgegolten ist und gemeinsam mit der örtlichen Bauüberwachung durchzuführen und freizugeben ist. 

Die prüffähigen Rechnungsunterlagen müssen mit geeigneten EDV – Programmen erstellt und beim AG bzw. dessen Vertretung 3-fach eingereicht werden. Lieferscheine müssen das Lieferdatum, die Bezeichnung der Baustelle, den Namen der Annahmeperson, die KFZ- Zulassungsnummer des Fahrzeugs, den Namen des Fahrzeugführers enthalten. Weiter muss die genaue Bezeichnung der angelieferten Stoffe, bei Abfuhr auch der abgefahrenen Stoffe, sowie die entsprechende Positionsnummer vermerkt sein und durch Unterschrift der örtlichen Bauüberwachung bestätigt sein. Fehlen die o. a. Angaben, kann der AG den Nachweis verweigern. 

Ggf. erforderliche Prüfprotokolle-, berichte, behördliche Genehmigungen und Abnahmebescheinigungen sind Bestandteil der angebotenen, fertigen Leistung und sind spätestens bei Fertigstellung dem AG auszuhändigen. 

Mengenansätze der nachfolgend beschriebenen Leistungen resultieren, soweit im Leistungstext nicht ausdrücklich beschrieben, aus der Addition von Teilflächen und Teilmengen. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass einzelne Abschnitte nach Baufortschritt separat bearbeitet werden.




LV-Zusammenfassung

01.01 Titel NATURERLEBNISWALD STADTWALD – Wegebau
01.01.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten                                       ..............................                                                
01.01.02 Bereich Oberbau         					       .............................. 
01.01.03 Bereich Stundenlohnarbeiten                                          .............................. 

Summe LV Wegebau
Angebotssumme, Netto: EUR .................................. 
zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR .................................. 
 Angebotssumme, Brutto: EUR ..................................


Anlagen
1- Lageplan
2- Fotodokumentation Standort Werl
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